
JAHRESBERICHT 
2021
Im Berichtsjahr, welches erneut durch die Auswirkungen der Corona-

Pandemie geprägt war, befasste sich der ASIP insbesondere mit ver-

schiedenen Fragestellungen zur BVG-Reform 21, der Bedeutung einer 

nachhaltigen, verantwortungsvollen Vermögensbewirtschaftung und 

erarbeitete verschiedene Stellungnahmen zu geplanten Gesetzesan-

passungen und Weisungen der OAK BV. Aufgrund der Corona-Pan-

demie mussten viele der Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für 

Pensionskassen-Verantwortliche virtuell durchgeführt werden.
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Unsere Zielsetzung: Eine starke zweite Säule!

Schwerpunkte 2021

Unsere Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-Vor-

sorge soll weiterhin auf drei eigenständigen Säulen 

basieren. Die kapitalgedeckte, kollektive berufliche 

Vorsorge als zweite Säule nimmt in diesem System 

einen wichtigen Stellenwert ein. Der ASIP fokussiert 

sich daher auf die Erhaltung, Förderung und Weiter-

entwicklung der beruflichen Vorsorge. Dabei ist ins-

besondere der demografischen Entwicklung, der 

Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, den wirt-

schaftlichen Veränderungen und dem Wandel der Fi-

nanzmärkte Rechnung zu tragen. 

Wir bringen die Position der Mitglieder zu vorsorge-

politischen Fragen in die politische Diskussion ein 

und stehen im Dialog mit allen wichtigen Organisatio-

nen und Institutionen der Vorsorge-Branche – immer 

mit dem Ziel, die Qualität der beruflichen Vorsorge zu 

erhalten und zu stärken.

Vorsorgepolitisch haben wir uns vor allem mit der 

BVG-Reform 21 befasst. Diese soll die langfristige 

Sicherung der Renten im Kapitaldeckungsverfahren 

gewährleisten und so sicherstellen, dass das Er-

sparte vollumfänglich bei den Versicherten bleibt. 

Diesbezüglich hat der Nationalrat ein ausgewogenes 

Konzept verabschiedet. Zudem standen Fragen der 

nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung auf der 

Agenda. Die Corona-Pandemie führte zu Anpassun-

gen der Verbandsaktivitäten.

Der ASIP setzt sich ein für:

 › ein langfristig ausgerichtetes Vorsorgesystem

 › faire, generationengerechte Vorsorgelösungen

 › ökonomisch realistisch definierte Leistungsziele

 › Professionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit 

in der Bewirtschaftung des Vorsorgevermögens

 › sozialpartnerschaftlich geführte Pensionskassen 

(PK)

 › eine Deregulierung der Vorsorgebestimmungen

 › eigenverantwortlich handelnde, gut ausgebildete 

Führungsorgane

 › die Förderung des Verständnisses der beruf-

lichen Vorsorge

 › die Stärkung des Vertrauens in die berufl iche 

Vorsorge.

Gespräch zwischen dem Präsidenten und dem Direktor g  

https://www.youtube.com/watch?v=AuZPn0IYmpI
https://www.youtube.com/watch?v=AuZPn0IYmpI
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Das Vorsorgejahr 2021 in Kürze

 

• ASIP-JAHRESSTART mit digitaler Grussbotschaft zum Vorsorgejahr 2021
• Webinar zur BVG-Reform für Mitglieder der SGK-N

Januar

• Webinar zur BVG-Reform für Medienschaffende
• Präsentation einer gfs-Umfrage zur BVG-Reform: Mehrheit will Finanzierung der Reform aus 

vorhandenen Rückstellungen statt teuren Lohnabzügen!
• Medienmitteilung zur BVG-Reform: «Konzept Mittelweg / ASIP»
• Anhörungen der SGK-N zur BVG-Reform à Beschluss: Eintreten auf Reform
• Verschiedene Publikationen zur BVG-Reform

Februar

• Webinar: Weiterbildung für Führungsorgane von Pensionskassen: Auf den Punkt gebracht!

März

• Durchführung der Mitgliederversammlung auf schriftlichem / elektronischem Weg 
• Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden «50 Jahre Konferenz»: 

Erwartungen an die Aufsicht und die Akteure in der beruflichen Vorsorge (Referat Direktor ASIP)

April / Mai

• Webinar: ASIP-Fachtagung
• Webinar: Weiterbildung für Führungsorgane von Pensionskassen: Auf den Punkt gebracht!

Juni

• Fachmitteilung Nr. 127: 7. IV-Revision: Stufenloses Rentensystem
• Medienmitteilung zur BVG-Reform: «Kleine Schritte in die richtige Richtung, rote Linie bleibt» 

Juli / August

• Durchführung ESG-Seminar
• VPS-Symposium 

September

• Medienmitteilung zur BVG-Reform: «SGK-N lehnt Bundesratsvorschlag ab und reduziert 
systemwidrige Umverteilung im BVG» 

Oktober

• Entscheid des Bundesrates zum BVG-Mindestzinssatz: Mindestzins bleibt bei 1%
• Fachmitteilung Nr. 128: Eckwerte der beruflichen Vorsorge (2022)

November

• Fachmitteilung Nr. 129: Verschiedene Informationen:
– Meldepflichten bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht
– Neue Anlagekategorie für schweizerische nichtkotierte Anlagen
– Stimm- und Offenlegungspflichten der Vorsorgeeinrichtungen

• Medienmitteilung zur BVG-Reform zum Entscheid des Nationalrates: «Reform der beruflichen 
Vorsorge auf dem richtigen Weg»

Dezember
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BVG-Reform 21: Noch ein weiter Weg… (vgl. ASIP-

Standpunkt 1)

Aus Sicht des ASIP und wichtiger Akteure der Wirt-

schaft (u.a. Schweizerischer Baumeisterverband, 

Gastro-Suisse, Arbeitgeber Banken, Swiss Retail Fe-

deration, Bauernverband, aber auch Kaufmännischer 

Verband und Angestellte Schweiz) hat der National-

rat mit 126 zu 66 Stimmen richtigerweise das Kon-

zept des Bundesrates abgelehnt. Die Vorlage des 

Nationalrates reduziert die Umverteilung, die zulasten 

der jüngeren Generationen geht, sieht für die Über-

gangsgeneration faire Kompensationsmassnahmen 

vor, die nicht zu einem Abbau der Vorsorge führen, 

und gewährleistet den langfristigen Erhalt des Leis-

tungsziels. Letzteres vor allem auch für Tieflohnbe-

ziehende und Teilzeitarbeitende, insbesondere Frau-

en. Wir schlagen im Hinblick auf die Beratungen im 

Ständerat vor, 

 › auf die vorgesehene starke Reduktion der Ein-

trittsschwelle in Verbindung mit einer deutlichen 

Reduktion des Koordinationsabzugs zu verzich-

ten. Sie führt zu massiv höheren Kosten. Das 

ASIP / Mittelweg-Modell kann als Alternative 

dienen. 

 › bezüglich Kompensation der Übergangsgenera-

tion die Konzeption des Nationalrates zu über-

nehmen. Insbesondere das Anrechnungsprinzip 

sowie die Finanzierung sind unbedingt beizu-

behalten. Eine Übergangsfrist von 15 Jahren ist 

tendenziell jedoch zu lang.

BVG-Reform: Reformvorschläge im Überblick

Parameter BVG aktuell ASIP/Mittelweg Bundesrat Nationalrat

Koordinationsabzug = 7/8a CHF 25’095 60% des AHV-Lohns maximal CHF 
21’510 =7/16a CHF 12’548 =7/16a CHF 12’548

Eintrittsschwelle BVG = 3/4 CHF 21’510 = 3/4 CHF 21’510 = 3/4 CHF 21’510 =7/16 CHF 12’548

Minimal VL = 1/8 CHF 3’585 = 3/10 CHF 8’604 = 5/16 CHF 8’962 = 0 CHF 0

Maximal VL = 2 1/8 CHF 60’945 = 2 1/4 CHF 64’530 = 2 9/16 CHF 73’492 = 2 9/16 CHF 73’492

Startalter 25 20 25 20

Schlussalter (M/F) 65/64 65 65/64 65/64

Altersgutschriften

20-24: 
25-34:
35-44:
45-54:
55-65:

0%
7%
10%
15%
18%

20-24: 
25-34:
35-44:
45-54:
55-65:

9%
9%
12%
16%
16%

20-24: 
25-34:
35-44:
45-54:
55-65:

0%
9%
9%
14%
14%

20-24: 
25-34:
35-44:
45-54:
55-65:

9%
9%
9%
14%
14%

Unbefristeter Rentenzuschlag variabel Höhe durch BR

Finanzierung Rentenzuschlag 0.5% AHV-Lohn

Umwandlungssatz 6.8% 6.0% 6.0% 6.0%

a) der max. AHV-Rente CHF 28‘680
*) Gemäss Fahne Wintersession https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2020/20200089/N1%20D.pdf

https://www.asip.ch/de/verband/standpunkte/
https://www.asip.ch/de/verband/standpunkte/
https://www.asip.ch/de/verband/standpunkte/
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BVG-Reform: Erhalt Leistungsniveau

*BdRat S600: Annahme, dass der langfristige unbefristete Rentenzuschlag 600 CHF/Jahr beträgt

Leistungsausbau aufgrund 
tieferer Koordinationsabzüge und 
angepasster Sparbeiträge, 
Startalterreduktion NR kompensiert 
unbefristete Rentenzuschläge

Erhalt des Leistungsziels im oberen 
BVG-Lohnbereich

E
rs

at
zq

uo
te

NR: Reduktion 
Eintrittsschwelle 
auf CHF 12’548 

BVG-Reform: Kompensation

Mittelweg / ASIP Bundesrat Nationalrat

• Linear abgestufte %-uale Erhöhung 
des BVG-Altersguthabens unter 
Anrechnung des Überobligatorium.

• Monatlicher, pauschaler, 
lebenslänglicher Rentenzuschlag von 
CHF 200 bis 100 (keine Anrechnung des 
Überobligatoriums)

• Fixe, allgemeine 
Rentenzuschläge/ 
Anrechnungsprinzip
(keine Giesskanne!)

• 10 (15) Jahre • 15 Jahre • 15 Jahre

• Dezentral, Rückstellungen
• Planmässiger Beitrag von 0.5% auf allen 

AHV-pflichtigen Löhnen, SiFo erhebt 
Beiträge bei den VE (CHF 1.7 Mia./Jahr)

• Beitrag von 0.15% des BVG-
Lohnes (CHF 300 Mio./Jahr, 
alle 5 Jahre sinkend)
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Vermögensbewirtschaftung: Dauerbrenner ESG 

(vgl. Standpunkt 3)

Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance-Aspek-

te (ESG-Kriterien) sind Teil der ökonomischen Risi-

ken und werden zu Recht durch die Pensionskassen 

analysiert. Die Anlagepolitik ist und bleibt Aufgabe 

der paritätischen Organe. In Erinnerung zu rufen ist 

aber, dass es nicht den Königsweg in der ESG-Um-

setzung gibt. 

Der ASIP verfolgt das Ziel, über ein regelmässiges 

Reporting eigenverantwortlich die Transparenz be-

züglich ESG-Umsetzung zu erhöhen. Aufgrund der 

treuhänderischen Pflicht müssen Pensionskassen 

alle relevanten Risiken, also auch Nachhaltigkeits- 

und Klimarisiken, adressieren. Pensionskassen 

sollten daher künftig gegenüber den Versicherten 

vermehrt aufzeigen, in welcher Form sie die ESG-Kri-

terien in ihren Anlageprozess einbauen. 

Weitere Vorsorgefragen (vgl. Sozialpolitische Rund-

schau 2021)

Das Parlament hat in der Wintersession 2021 die 

Vorlage «AHV 21» verabschiedet. Im Rahmen dieser 

Vorlage, über die voraussichtlich im Herbst 2022 ab-

gestimmt wird, werden auch Fragen des BVG-Ren-

tenalters (65 für Mann und Frau) sowie die damit ver-

knüpften Flexibilisierungsmöglichkeiten geregelt.

Unter dem Titel «Modernisierung der Aufsicht in der 

ersten und Optimierung in der zweiten Säule der Al-

ters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge» berät 

das Parlament eine weitere Vorlage. Im Fokus stehen 

Bestimmungen zur Übernahme von Rentnerbestän-

den und zur Entschädigung von Vermittlungstätigkei-

ten. Der ASIP unterstützt die vorgeschlagenen Rege-

lungen. 

ASIP-Aktivitäten

Aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie 

konnte die zu Beginn des Berichtsjahres geplan-

te Jahresstart-Veranstaltung 2021 nicht physisch in 

Bern durchgeführt werden. Im Rahmen einer digitalen 

Grussbotschaft zeigten Präsident und Direktor den 

Mitgliedern die für das Vorsorgejahr 2021 relevanten 

Themen und Schwerpunkte aus Sicht des ASIP auf. 

Präsident Jean Rémy Roulet wies darauf hin, dass 

die sozialpolitische Agenda der Schweiz aktuell vor 

allem von der Diskussion um die Ausgestaltung unse-

rer Altersvorsorge geprägt sei. Aufgrund des demo-

grafischen Wandels und der wirtschaftlichen Zwänge 

besteht hinsichtlich der Stabilisierung von AHV und 

beruflicher Vorsorge Handlungsbedarf. Im Rahmen 

dieser Diskussionen ist es unsere Aufgabe, immer 

wieder die Stärken der zweiten Säule hervorzuheben. 

Insgesamt sind viel Aufklärungs- und Überzeugungs-

arbeit gefragt, um das Vertrauen der Versicherten in 

das Vorsorgesystem langfristig zu stärken und den 

Versicherten die Notwendigkeit einer Reform ver-

ständlich zu erklären. Das wird dann erfolgreich sein, 

wenn die Leistungsversprechen glaubwürdig sind 

und nachhaltig eingelöst werden können. Wir müssen 

https://www.asip.ch/de/verband/standpunkte/
https://www.asip.ch/de/verband/standpunkte/
https://www.asip.ch/de/verband/jahresberichte/
https://www.asip.ch/de/verband/jahresberichte/
https://www.asip.ch/de/verband/jahresberichte/
https://www.youtube.com/watch?v=jZzHaVk08lA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=jZzHaVk08lA&t=9s
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wieder vermehrt zeigen, wie die Pensionskassen ihre 

Aufgaben auch in einem schwierigen Umfeld erfolg-

reich bewältigen und sich den Herausforderungen, 

vor denen sie stehen, erfolgreich stellen. 

Auch 2021 musste die ASIP-Mitgliederversammlung 

nochmals auf schriftlichem bzw. elektronischem Weg 

durchgeführt werden. Im Fokus standen die auf-

grund mehrerer Rücktritte notwendig gewordenen 

Neuwahlen. So traten die langjährigen, aktiven Vor-

stands-Mitglieder Gertrud Stoller-Laternser, Jacques 

Antoine Baudraz, Rolf Bolliger und Markus Hübscher 

zurück. Ihnen allen wurde für ihre Mitarbeit im ASIP-

Vorstand herzlich gedankt. Aufgrund dieser Rücktrit-

te und im Hinblick auf die im Rahmen der Gesamt-

erneuerungswahlen an der Mitgliederversammlung 

2022 zu erwartenden weiteren Mutationen wurden 

im Sinne einer längerfristigen Personalplanung Er-

gänzungswahlen vorgenommen. Neu in den Vorstand 

gewählt wurden Raymond Alder (Vorsorgestiftung 

Emmi, Geschäftsführer), Christine Holstein (PK Nest; 

Mitglied der Geschäftsleitung), Iwan Lanz (PK SBB, 

Geschäftsführer), Martin Roth (PK Manor, Geschäfts-

führer), Reto Tarreghetta (LUPK, Geschäftsführer) 

und Bojana Vukasin (PK Bank J. Safra Sarasin, Ge-

schäftsführerin).

Der ASIP als Fachverband war auch 2021 ein kom-

petenter Ansprechpartner für seine Mitglieder, die 

Politik und die Medien. So haben wir unseren Mit-

gliedern auf der neu gestalteten Website zahlreiche 

Informationen und Fachmitteilungen angeboten und 

Lösungsmöglichkeiten zu aktuellen Fragestellungen 

aufgezeigt. In Fachmitteilung Nr. 127 haben wir z.B. 

die Umsetzung der IV-Revision skizziert. Mit dieser 

Reform wurde auf den 1. Januar 2022 das vierstufige 

Rentensystem durch ein «stufenloses» Rentensystem 

ersetzt. Dieses gilt nicht nur in der IV, sondern auch 

für Ansprüche auf IV-Renten der obligatorischen be-

ruflichen Vorsorge. Die Übernahme des stufenlosen 

Rentensystems im überobligatorischen Leistungs-

bereich setzt eine entsprechende Regelung im Vor-

sorgereglement voraus, und die Versicherten müssen 

über diese Änderung informiert werden. Viele Pen-

sionskassen haben zwischenzeitlich das stufenlose 

Rentensystem übernommen.

Im Herbst konnten wir zwei Tagungen – eine Wei-

terbildung für Führungsorgane unter dem Titel «Auf 

den Punkt gebracht» und ein ESG-Kompaktseminar 

– wieder vor Ort durchführen.

  

Weiterhin nutzte der ASIP die Schweizer Personal-

vorsorge als Publikationsorgan für Verbandsmittei-

lungen. Auch das vom ASIP als Partner unterstützte 

VPS-Symposium in Zürich vom 29./30. September 

2021 bot wiederum eine willkommene Gelegenheit, 

Informationen und Erfahrungen mit unseren Mitglie-

dern auszutauschen sowie Entwicklungstendenzen 

in der beruflichen Vorsorge zu erkennen.
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Der ASIP äusserte sich über verschiedene Medien-

kanäle sowie Social Media zu aktuellen Fragestel-

lungen. Dies z.B. zum Entscheid des Bundesrates 

zum BVG-Mindestzinssatz 2022 oder zur Frage der 

Entschädigung der Broker. Beherrschendes Thema 

2021 waren jedoch die Beratungen der Vorlage BVG-

Reform 21 in der zuständigen nationalrätlichen Kom-

mission (SGK-N) und im Nationalrat. Die den ASIP / 

Mittelweg-Vorschlag tragenden Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmer-Organisationen sowie die Fachver-

bände haben sich stark engagiert und den deutlichen 

Entscheid des Nationalrates positiv zur Kenntnis ge-

nommen. Es ist jetzt alles daran zu setzen, dass sich 

auch der Ständerat den Grundsatzüberlegungen der 

Mehrheit des Nationalrates anschliesst. Entschei-

dend ist, dass eine gewisse Opfersymmetrie gewahrt 

wird, indem einerseits die Finanzierungslast nicht zu 

stark auf die jungen Erwerbstätigen abgewälzt und 

anderseits die Revision für die Älteren insgesamt 

sozialverträglich vorgenommen wird. In diesem Sinn 

engagiert sich der ASIP als Partner in der (sozial)poli-

tischen Meinungsbildung und bringt als Fachverband 

die Stimme der Branche ein. Wir danken Ihnen für 

Ihre Unterstützung.

Weiter haben wir auf unserer Website neue Erklärvi-

deos (Short-Clips) zum freien Download aufgeschal-

tet. Die Videos bieten einen guten Einstieg in die be-

vorstehenden Diskussionen zur BVG-Reform.

 

Gegen Ende Jahr haben wir mit einem neuen Format 

«ASIP vor Ort» den Austausch mit unseren Mitglie-

dern intensiviert. In Zürich, Luzern, Genf und Neuen-

burg wurden im Rahmen von Mittagsveranstaltungen 

mit den Teilnehmenden verschiedene Fragestellun-

gen diskutiert, so u.a. die BVG-Reform. Dieses For-

mat wird sehr geschätzt und daher auch 2022 wei-

tergeführt.

Als Anlaufstelle für die Mitglieder und alle Stakehol-

der leistete die ASIP-Geschäftsstelle unter der Lei-

tung von Hanspeter Konrad auch in Zeiten der Coro-

na-Pandemie wertvolle Dienste. An dieser Stelle sei 

daher Maria Arrigo Kryenbühl, Dr. Michael Lauener 

sowie Yves-Marie Hostettler als Vertreter des ASIP 

in der Romandie für ihren engagierten und grossen 

Einsatz herzlich gedankt.

https://www.asip.ch/de/newsroom/socialnewsroom/
https://www.asip.ch/de/wissen/vorsorgesystem/
https://www.asip.ch/de/wissen/vorsorgesystem/
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Ausblick 2022

In der Altersvorsorge sind die chronischen Reform-

blockaden zu beheben. In der AHV werden wir vor-

aussichtlich im Herbst über die Vorlage, die u.a. ein 

dringend notwendiges einheitliches Rentenalter für 

Mann und Frau von 65 Jahren vorschlägt, abstimmen. 

Die Beratungen der Vorlage BVG 21 werden im kom-

menden Sommer im Ständerat fortgesetzt. Weiterhin 

stehen eine ESG-orientierte Anlagepolitik sowie die 

Umsetzung des Datenschutzgesetzes  (DSG) im Fo-

kus.

Das am 25. September 2020 vom Parlament verab-

schiedete revidierte DSG wird frühestens anfangs 

2023 in Kraft treten. Da Art. 85a BVG weiterhin 

nur in der obligatorischen beruflichen Vorsorge an-

wendbar ist, werden die Bestimmungen des DSG 

für die registrierten Vorsorgeeinrichtungen mit um-

hüllender Vorsorgelösung ergänzend anwendbar 

sein, für die nicht registrierten Vorsorgeeinrichtun-

gen jedoch ausschliesslich. Der ASIP hat die ge-

samte Thematik in einer Fachmitteilung skizziert 

und bereitet weitere Umsetzungsmassnahmen vor.  

Verbandsaktivitäten

Neben der Wahrnehmung der Interessenvertretung 

der Pensionskassen stehen die effiziente Erbringung 

der ASIP-Dienstleistungen im Fokus unserer Aktivi-

täten (ASIP als Dienstleistungs-/ Servicezentrum). 

So gehen wir heute davon aus, dass es 2022 wie-

der möglich sein wird, Fachtagungen und Weiterbil-

dungsveranstaltungen für Mitglieder des obersten 

Führungsorgans, für Geschäftsführende sowie Mit-

arbeitende von Pensionskassen physisch durchzu-

führen. Zudem setzen wir die Veranstaltungen «ASIP 

vor Ort» fort. Verbandspolitisch werden die Wahlen 

des Vorstands und vor allem des Präsidiums im Fokus 

stehen.

Insgesamt ist es uns ein zentrales Anliegen, Sie wei-

terhin mit stets aktualisierten Inhalten und umfas-

senden Informationen zu unterstützen: über unsere 

Website und mittels Fachmitteilungen und weiterer 

Publikationen. So haben wir bereits anfangs Jahr die 

BAK-Studie «Volkswirtschaftliches Portrait der Pen-

sionskassen» publiziert. Das Altersvorsorgesystem 

der Schweiz verfügt über eine stark ausgebaute, ka-

pitalgedeckte zweite Säule: die berufliche Vorsorge 

(BV). BAK Economics hat die damit einhergehende 

volkswirtschaftliche Bedeutung der Pensionskassen 

im Auftrag des ASIP untersucht. Die Studie ist ein Up-

date des 2018 erschienenen «Volkswirtschaftlichen 

Portraits der Pensionskassen».

https://www.asip.ch/de/wissen/pensionskassenstudie-bak/
https://www.asip.ch/de/wissen/pensionskassenstudie-bak/
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Fazit

Zwei sich in den letzten Jahren verstärkende Trends 

prägen die Pensionskassenbranche. Erstens lässt 

sich eine anhaltende Konsolidierung feststellen. 

Während 2004 noch über 2935 Pensionskassen ak-

tiv waren, ist diese Zahl im Jahr 2020 auf 1438 ge-

sunken. Zweitens führt(e) dieser Prozess zu einer 

Verlagerung der Versicherten weg von firmeneigenen 

Pensionskassen hin zu Sammel- und Gemeinschafts-

einrichtungen (SGE). Inzwischen sind über 71% der 

aktiven Versicherten in SGE versichert. Zudem ist ein 

stetiges und deutliches Wachstum der Bilanzsum-

men der Pensionskassen festzustellen. Während die 

Bilanzsumme 2004 noch CHF 484 Mia. betrug, ver-

zeichnen die 1438 Pensionskassen 2020 einen Wert 

von über CHF 1064 Mia. Zudem ist die Zahl der Aktiv-

Versicherten in dieser Zeitspanne um rund 37% ge-

stiegen (vgl. Daten der PK-Statistiken). Es gibt nicht 

einen klaren, diese Konsolidierung begünstigenden 

Treiber. Zu nennen sind mehrere Gründe, so vor al-

lem die zunehmende Komplexität der Thematik «Be-

rufliche Vorsorge», die eintretenden Skaleneffekte, 

die unter Umständen die Effizienz steigern und so zu 

einer Kostenreduktion führen können, sowie die ab-

nehmende Bedeutung der Selbstbestimmungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten in Führungsorganen von 

Pensionskassen.

Exemplarisch dafür ist die stets wachsende Zahl 

an sozialpolitischen und ökologischen Forderungen 

gegenüber der 2. Säule. Beurteilt man die aktuellen 

Diskussionen, so könnte man den Eindruck gewin-

nen, dass von den Pensionskassen erwartet wird, alle 

(sozial)politischen Probleme zu lösen. Sie geraten 

zunehmend in den Sog einer von einem «politischen 

Moralismus» geprägten Debatte, die eine sachlich 

geführte Diskussion verhindert («NZZ» vom 16. April 

2021). Die stetig wachsenden Begehrlichkeiten – von 

der Förderung des Weltfriedens bis hin zur Bekämp-

fung der Erderwärmung – schränken den Handlungs-

spielraum der Pensionskassen zunehmend ein und 

führen immer öfter zu Zielkonflikten. Die Pensions-

kassen-Branche widersetzt sich den berechtigten 

Reformanliegen nicht. Ihre primäre Aufgabe ist aber 

die Erbringung von Vorsorgeleistungen gegenüber 

den Versicherten zu einem optimalen Preis-/ Leis-

tungsverhältnis. Es ist daher wenig zielführend, die 

Pensionskassen im Rahmen der Reformdiskussio-

nen in ein immer enger werdendes regulatorisches 

Korsett zu zwängen. Stattdessen ist es vielmehr 

notwendig, den bereits auf Pensionskassen-Ebene 

getroffenen, erprobten Lösungen Rechnung zu tra-

gen. Zudem sind das Bewusstsein für die Notwen-

digkeit einer kosteneffizienten, transparenten Pen-

sionskassen-Führung zu schärfen sowie strukturelle 

Schwachstellen aufgrund der veränderten ökonomi-

schen Rahmenbedingungen im Finanzierungs- und/ 

oder Leistungsbereich auszumerzen. Ein Ende des 

politischen Reformstaus im BVG wäre diesbezüglich 

ein positiver Anfang.
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